
Einsatzbereich Medium Solid und High Solid Klarlack: 
 
 
Kennung Produkt Einsatzgebiet 
I1 Klarlack MS  

Weitere Informationen siehe Technisches 
Merkblatt 

- alle nicht von der VOC- Richtlinie betroffenen Einsatzgebiete 
- Industrielackierungen (z. B. Maschinenbau) 
- Applikation auf Holz, nach entsprechender betriebsinterner  

Eignungsprüfung 
- zur Zeit noch LKW- Reparatur 
- Applikation auf GFK- Teilen, soweit der Endeinsatz der Teile nicht 

durch die VOC- Richtlinie auf die Herstellung der Einzelteile greift. 
- Aufbauten von Fahrzeugen, welche separat produziert werden 
- Spezielle Einsatzbereiche, wie der Bau von Sulkys, Modellen usw.  
- Restauration von Oldtimern 
- Keine Einschränkung beim Export in nicht EU- Länder! 
 

 IM Klarlack HS Ultra 
Weitere Informationen siehe Technisches 
Merkblatt 

- alle nicht von der VOC- Richtlinie betroffenen Einsatzgebiete 
- Industrielackierungen 
- Applikation auf Holz, nach entsprechender betriebsinterner  

Eignungsprüfung 
- zur Zeit noch LKW- Reparatur 
- Applikation auf GFK- Teilen, soweit der Endeinsatz der Teile nicht 

durch die VOC- Richtlinie auf die Herstellung der Einzelteile greift. 
- Aufbauten von Fahrzeugen, welche separat produziert werden 
- Spezielle Einsatzbereiche, wie der Bau von Sulkys, Modellen usw.  
- Keine Einschränkung beim Export in nicht EU- Länder! 
 

 

 
 
 



Einsatzbereich VOC Konforme Klarlacke: 
 
 
Kennung Produkt Einsatzgebiet 
IV Acryl Klarlack Ultra Plus 

VOC 420 
Weitere Informationen siehe Technisches 
Merkblatt 
 

- alle  von der VOC- Richtlinie betroffenen Einsatzgebiete 
- Industrielackierungen (z. B. Maschinenbau) 
- LKW- Reparatur 
- Applikation auf GFK- Teilen. 
- Aufbauten von Fahrzeugen und Autoreparatur jeder Art. 
- Spezielle Einsatzbereiche, wie der Bau von Sulkys, Modellen usw. 
- Restauration von Oldtimern 
- Keine Einschränkung beim Export in nicht EU- Länder! 

 
WICHTIG: 
Jeder Betrieb ist selbst verpflichtet den Einsatzbereich nicht VOC- konformer Produkte gesetzlich 
abzusichern, da es auch abhängig von der Größe des Betriebes oder der eingesetzten Mengen 
gesetzliche Auflagen geben kann!  
Der Lieferant kann keine rechtsverbindliche Aussage für einzelne Betriebe abgeben. 


